
Eingangsfrist: 31. Mai 2024

FORMULAR 
Festsetzung der IHK-Mitgliedsgebühr für das Jahr 2024

Vor dem Ausfüllen bitte die Ausfüllhinweise auf der Rückseite sorgfältig durchlesen! 

I. STAMMDATEN:

Unternehmen/Einzelunternehmer: 

Unternehmenssitz: 

IHK-Registriernummer:  

II. ERMITTLUNG DER IHK-MIRGLIEDSGEBÜHR:

Die Tabelle mit Angaben aus dem Jahresbericht 2023 ausfüllen!

 
1. Nettoumsatz aus dem Verkauf

von Waren und Dienstleistungen  ____________ Tausend HUF 
2. Einnahmen aus Zinsen, vergleichbare Einkünfte   ____________ Tausend HUF
3. Nettoumsatz insgesamt (Reihe 1 + Reihe 2) ____________ Tausend HUF 
4. Beschaffungskosten  ____________ Tausend HUF 
5. Verkaufte (vermittelte) Dienstleistungen

(auch als Unterauftragnehmer)  ____________ Tausend HUF 
6. Materialkosten  ____________ Tausend HUF 
7. Abzüge insgesamt (Reihe 4 + Reihe 5 + Reihe 6) ____________ Tausend HUF 
8. Berechneter Nettoumsatz (Reihe 3 – Reihe 7) ____________ Tausend HUF 

DIE ZU ZAHLENDE IHK-MITGLIEDSGEBÜHR 
a.) Grundgebühr  _____________ HUF 
b.) Zusätzliche Gebühr auf volle 

Tausender gerundet _____________ HUF 
Insgesamt (a.+b.): _____________ HUF 

IHK-BEITRAG (von der zu zahlenden Mitgliedsgebühr abzuziehen)  5.000 HUF 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. 

Datum: ______________________________ _________________________ 
rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel 

 

Bezeichnung   Bemessungsgrundlage 

Eingangsbestätigung 
(Von der Industrie- und Handelskammer Hajdú-Bihar auszufüllen!) 

Eingangsdatum 
Stempel 

_________________________ 
   Unterschrift 



Anleitung zum Ausfüllen 
Formular – Festsetzung der IHK-Mitgliedsgebühr für das Jahr 2024

I. STAMMDATEN:
Diese Angaben dienen der eindeutigen Identifizierung von IHK-Mitgliedern. Bitte jeweils nach dem aktuellen Stand ausfüllen.

II. ERMITTLUNG DER HBKIK-MITGLIEDSGEBÜHR:
Die Tabelle mit Angaben aus dem Jahresbericht 2023 und jeweils in Tausend Forint ausfüllen.

1. Nettoumsatz aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen: Hier sind die Unternehmenseinkünfte der IHK-Mitglieder ohne
Mehrwertsteuer anzuführen, wenn für ihre Tätigkeiten das Gesetz Nr. C von 2000 über die Rechnungslegung, bzw. das Gesetz über die 
Einkommenssteuer anzuwenden sind.

2. Einnahmen aus Zinsen, vergleichbare Einkünfte: Hier ist die Summe von Einnahmen aus Zinsen und vergleichbaren Einkünften nach 
dem Gesetz über die Rechnungslegung anzuführen.

3. Nettoumsatz insgesamt: Summe des Nettoumsatzes aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen sowie zzgl. der Einnahmen aus 
Zinsen sowie der vergleichbaren Einkünfte (Reihe 1 + Reihe 2).

4. Beschaffungskosten: Bei Unternehmen, die die doppelte Buchhaltung anwenden, entspricht diese Summe den Beschaffungskosten der 
verkauften Waren nach dem Gesetz über die Rechnungslegung. Bei Unternehmen, die die einfache Buchhaltung anwenden, bzw. für 
die das Gesetz über die Einkommenssteuer anzuwenden ist und die deshalb ein Verzeichnis über ihre Zahlungen führen, entspricht 
diese Summe den Anschaffungskosten der erworbenen Waren im laufenden Jahr, abzgl. des Werts des inventarisierten Warenbestands 
am Ende des Jahres, zzgl. des Werts des inventarisierten Warenbestands am Anfang des Jahres. Warenbestand: erworbene Waren, die
nach dem Gesetz über die Rechnungslegung als Warenbestand zu betrachten sind.

5. Verkaufte (vermittelte) Dienstleistungen (auch als Unterauftragnehmer): Der Wert der vom Steuerpflichtigen als Unterauftragnehmer
verrechneten Dienstleistungen, wobei der Steuerpflichtige sowohl mit dem Auftraggeber, als auch mit dem Unterauftragnehmer einen 
Vertrag nach dem ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuch abschließt, bzw. der Wert der vermittelten und verrechneten 
Dienstleistungen. Vermittelte Dienstleistungen: Dienstleistungen, die Steuerpflichtige in Anspruch nehmen und die sie an Dritte
unverändert weitergeben.

6. Materialkosten: Bei Unternehmen, die die doppelte Buchhaltung anwenden, entspricht diese Summe den Materialkosten nach dem 
Gesetz über die Rechnungslegung. Bei Unternehmen, die die einfache Buchhaltung anwenden, bzw. für die das Gesetz über die 
Einkommenssteuer anzuwenden ist und die deshalb ein Verzeichnis über ihre Zahlungen führen, entspricht diese Summe den Ausgaben 
für die Materialanschaffungskosten im laufenden Jahr, abzgl. des Wertes des inventarisierten Materialbestands am Ende des Jahres,
zzgl. des Wertes des inventarisierten  Materialbestands am Anfang des Jahres. Materialebestand: erworbene Waren, die nach dem 
Gesetz über die Rechnungslegung als Materialbestand zu betrachten sind.

7. Abzüge insgesamt: Anschaffungskosten, Einkünfte als Unterauftragnehmer und die Materialkosten insgesamt (Reihe 4 + Reihe 5 + 
Reihe 6). 

8. Berechneter Nettoumsatz: Nettoumsatz insgesamt abzgl. der Abzüge insgesamt (Reihe 3 – Reihe 7).

DIE ZU ZAHLENDE MITGLIEDSGEBÜHR: 
a) Die Bemessungsgrundlage für die Grundgebühr ist der Nettoumsatz nach dem Gesetz über die Rechnungslegung (Reihe 3). Zur

Berechnung siehe Tabelle Nr. 1, die Mindesthöhe der Grundgebühr ist dementsprechend 12.000 HUF, die Maximalhöhe 120.000 HUF.
b) Die Bemessungsgrundlage für die zusätzliche Gebühr ist der berechnete Nettoumsatz (Reihe 8). Liegt der berechnete Nettoumsatz über

25.000 Tausend HUF, ist eine zusätzliche Gebühr zu zahlen, wobei die Höhe der zusätzlichen Gebühr 0,3 Tausendstel vom berechneten 
Nettoumsatz ist (Tabelle Nr. 2, Reihen 8 multipliziert mit 0,0003) gerundet auf volle Tausender (unter Berücksichtigung der 
Rundungsregeln) in HUF. Die Mindesthöhe der zusätzlichen Gebühr ist 8.000 HUF, die Maximalhöhe 880.000 HUF.

Insgesamt: Hier ist die Summe des Grundbeitrags und der zusätzlichen Gebühr (a+b) anzuführen, das ist die 
HBKIK-Mitgliedsgebühr für das Jahr 2024.

IHK-BEITRAG: Hier wurde der IHK-Beitrag angegeben, der zwecks Milderung der Lasten unserer Mitglieder von der zu 
zahlenden Mitgliedsgebühr abgezogen wird, wenn diese Gebühr bis zur Rechnungslegung entrichtet wurde. 

Tabelle Nr. 1 

Nettoumsatz in Tausend HUF Grundbeitrag in HUF 

0 – 25.000 12.000 

25.000 – 50.000 30.000 

50.000 – 100.000 50.000 

100.000 – 250.000 70.000 

250.000 – 1.000.000 90.000 

über 1.000.000 120.000 

Tabelle Nr. 2. 

Berechneter Nettoumsatz in Tausend HUF Zusätzliche Gebühr in Tausendstel 

über 25.000 
0,3 

jedoch höchstens 880.000 HUF 
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